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Die unterzeichnete Bauherrschaft stellt für das nachgenannte Bauvorhaben ein Gesuch um 

Aufgrabung von kommunalem Strassenareal: 

 

 

Gesuchsteller:   

Unternehmer:   

Strasse:   

 

Zweck der Aufgrabung:   

 

Dauer:   

 

Beilage: 1 Situationsplan Aufgrabung 

 
Art. 41 Abs. 4 Strassenreglement 

Aufgrabungen für Werkleitungen müssen vom Gemeinderat bewilligt werden. Dieser kann für die 
Instandstellung der Strasse Bedingungen stellen und eine Gebühr verlangen. 

 

 
Ort / Datum Unterschrift Gesuchsteller: 
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